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See the notice on TED website 231834-2023 - Result
Germany-Helmstedt: Sirens
OJ S 77/2023 19/04/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landkreis Helmstedt
Postal address: Südertor 6
Town: Helmstedt
NUTS code: DE917 Helmstedt
Postal code: 38350
Country: Germany
Contact person: Behrends, Sophie
E-mail: kreisverwaltung@landkreis-helmstedt.de
Telephone: +49 53511210
Fax: +49 53511211600

:Internet address(es)
Main address: https://root.deutsche-evergabe.de
Address of the buyer profile: https://root.deutsche-evergabe.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Sireneninfrastruktur Landkreis Helmstedt
Reference number: V-17-2023-LKH

Main CPV code
35240000 Sirens

Type of contract
Supplies

Short description
Errichtung einer Sireneninfrastruktur im Landkreis Helmstedt

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/231834-2023
mailto:kreisverwaltung@landkreis-helmstedt.de?subject=TED
https://root.deutsche-evergabe.de
https://root.deutsche-evergabe.de
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II.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 2 785 133,90 EUR

Description

Additional CPV code(s)
35240000 Sirens

Place of performance
NUTS code: DE917 Helmstedt

Description of the procurement
Es ist geplant ca. 174 Sirenen zu beschaffen und diese installieren zu lassen um das 
vorgenannte Sirenennetz aufzubauen. Die Beschaffung beinhaltet die Lieferung der Sirenen, 
der Telemasten, der Technik (Antennentechnik, PC Technik, Anzeigegeräte und die 
Besprechungstechnik) und die Montage. Beginn der Leistung nach Vertragsschluss. Ende des 
Vertrages 31.12.2025.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the 
following reason:

absence of competition for technical reasons

Explanation:
Der Landkreis Helmstedt arbeitet hinsichtlich der Sireneninfrastruktur mit der Stadt Wolfsburg 
zusammen. Im Vorfeld der Ausschreibung hat sich der Landkreis Helmstedt mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten auseinandergesetzt. Dazu zählen die Antennentechnik, die PC 
Technik, die Anzeigegeräte und die Besprechungstechnik. Die Stadt Wolfsburg betreibt seit 
2018 ein Sirenennetz von 52 elektronischen Sirenen der Typen ECN 600-D bis ECN 2400-D 
der Firma Hörmann Warnsysteme GmbH. Für die Überwachung der Sirenen und die 
Auslösung über das TETRA-BOS-Netz betreibt die Stadt Wolfsburg drei computergestützte 
Steuerzentralen vom TYP CCCS, ebenfalls von Firma Hörmann Warnsysteme GmbH. Für die 
redundante Auslösung sind die Sirenen mit digitalen, IDEA-verschlüsselten 
Sirenensteuerempfängern der Firma Swissphone ausgerüstet. Für jede der Steuerzentralen ist 
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IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.
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eine eigene zu installierende technische Infrastruktur erforderlich. Die Hauptsteuerzentrale ist 
in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Wolfsburg-Helmstedt im Dispositionsraum 
installiert und wird durch die Disponenten der Stadt Wolfsburg und des Landkreises Helmstedt 
überwacht und im Fall einer Auslösung auch bedient. Die weiteren redundant ausgeführten 
Steuerzentralen sind im Technikraum der Leitstelle und im Katastrophenschutzkeller der Stadt 
Wolfsburg verbaut und gleichen sich im Datenbestand aus. Alle technischen Anlagen in der 
IRLS Wolfsburg-Helmstedt sind so ausgelegt, dass jeder Disponent sie unabhängig der 
Gebietskörperschaft sicher bedienen kann. Eine mögliche weitere zusätzliche Steuerzentrale, 
im Gegensatz zur bereits verwendeten Steuerzentrale der Firma Hörmann Warnsysteme 
GmbH, würde völlig andere Bedienungs- und Auslöseschritte erfordern. Somit wäre eine 
identische fehlerfreie Bedienung durch alle Disponenten nicht gewährleistet. Aufgrund des 
vorgenannten ist die technische Integrität besonders hervorzuheben. Nur mit den Leistungen 
der Firma Hörmann Warnsysteme GmbH lässt sich diese Integrität erreichen. Andere Anbieter 
als die Firma Hörmann Warnsysteme GmbH können zum Zeitpunkt der Vergabe gar nicht 
oder nicht vollumfänglich alle geforderten Leistungsmerkmale umsetzen. Würden andere 
Leistungen / Produkte eingesetzt werden, sind Einschränkungen bzw. Unterschiede in den 
Warnmerkmalen der Stadt Wolfsburg und des Landkreises Helmstedt die Folge. Dieses führt 
grade in Stresssituationen zu Irritationen und möglichen nicht korrekten Auslösungen der 
Warnungen. Bei einer gemeinsam genutzten Steuerzentrale kann über eine Bedienoberfläche 
auch gebietskörperschaftübergreifend zeitgleich und identisch gewarnt werden. Bei 
unterschiedlichen Steuerzentralen oder Bediensystemen müssten Warnungen zunächst in 
dem ersten System erfasst und ausgesendet werden, danach im zweiten System. Da es sich 
weiterhin um ein Warnsystem in kritischer Infrastruktur handelt, können nur Firmen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland mit einer Zulassung für Arbeiten an technischen 
Einrichtungen nach TR-BOS zugelassen werden. Aufgrund dieser speziellen technischen 
Voraussetzungen wurde in einer vorab durchgeführten Markterkundung – abgesehen von der 
Firma Hörmann Warnsysteme GmbH – keine andere Firma gefunden, die den benötigten 
Leistungsumfang aufgrund der vorhandenen technischen Ausstattung gewährleisten kann. 
Aufgrund dieser Recherche ist der öffentliche Auftraggeber der Ansicht, dass die 
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union aufgrund des technischen Alleinstellungsmerkmales zulässig ist.

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 066-197866

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Sireneninfrastruktur Landkreis Helmstedt

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/197866-2023
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
14/04/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Hörmann Warnsysteme GmbH
Town: Stade
NUTS code: DE939 Stade
Postal code: 21684
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 2 785 133,90 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirts., Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telephone: +49 4131153306
Fax: +49 4131152943

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
In Ergänzung der bevorstehenden Erläuterungen unter VI.3) wird auf Folgendes verwiesen:
Gemäß § 135 Absatz 1 GWB ist ein öffentlicher Auftrag von Anfang an unwirksam, wenn der 
öffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstoßen hat oder

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de?subject=TED
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VI.5.

2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
Gemäß § 134 Absatz 3 GWB tritt die Unwirksamkeit nach § 134 Absatz 1 Nummer 2 GWB 
nicht ein, wenn:
1) der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist;
2) der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und
3) der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
Die Bekanntmachung nach § 134 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GWB muss den Namen und die 
Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die 
Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, 
und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, 
umfassen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren auch nur auf 
Antrag einleitet und ein Antrag gem. § 160 Abs. 3 GWB unzulässig ist, soweit
(1.) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrages anerkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,
(2.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
(3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
(4.) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge 
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
14/04/2023


